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Herrn 
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Betrifft: Segway; rechtJiche Qualifikation 

Sehr geehrter Herr Dallatanal 
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für Verkehr. 
Innovation und Technolag1e 

Infrastruktur 

Wien, am 29. Juni 2004 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 14. April 2004 sowie auf die Präsentation des Segway 
durch Sie persönlich, teilt das Bundesministerium fOr Verkehr, Innovation und Technologie mit, 
dass dieses Fahrzeug aufgrund des § 2 Abs. 1 Z 22 lit. d der Straßenverkehrsordnung Nm § 2 
Abs. 2a Kraftfahrgesetz als Fahrrad zu qualifizieren ist. 

Hinsichtlich der Benutzung auf Straßen mit öffentlichem Verkehr bedeutet dies daher, dass das 
Fahren mit dem Segway auf allen Radfahranlagen und auf der Fahrbahn erlaubt ist; darüber hin
aus sind auch die Ausrüstungsvorschriften fOr Fahrräder verbindlich. Die Benatzung von Gehstei
gen mit dem Segway ist allerdings nicht erlaubt. 

Unabhängig davon darf in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass sich gerade 
im städtischen Bereich umfangreiche Einsatzmöglichkeiten (auch ohne Benutzungsmöglichkeit von 
Gehsteig~n oder Gehwegen) für das gegenständliche Fahrzeug ergeben, da einerseits gerade in 
diesen Bereiche umfangreiche Radwegnetze bestehen, andererseits auch sehr viele Fußgänger
zonen für den Fahrradverkehr geöffnet sind und somit mit dem Segway benutzt werden könnten. 
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